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VEREINBARUNG 

 

abgeschlossen zwischen 

 

IRO  

Internationale Rettungshunde Organisation,  

Moosstraße 32, 5020 Salzburg 

 

im folgenden kurz „IRO“ genannt 

 

und 

 

      

      

      

im folgenden kurz „Autor“ genannt 

 

am heutigen Tage wie folgt: 

 

I. VERTRAGSGEGENSTAND 

 

Gegenstand dieses Vertrages ist das vorliegende Werk des Autors unter dem Titel „     “.  

 

II. RECHTSEINRÄUMUNG 

 

Der Autor übertragt der IRO räumlich beschränkt für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts das 

exklusive Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung des Werkes oder von Teilen daraus zu von der 

IRO festzulegenden Bedingungen.  

 

Dies gilt besonders auch für elektronische Ausgaben aller Art, aber auch für Print- und 

Druckausgaben. Mit elektronischen Ausgaben sind alle derzeit bekannten Arten der Publikation, 

Bearbeitung, Vervielfältigung und des Verkaufes digitaler Daten gemeint, d.h. beispielsweise auf  

CD-Rom, DVD, e-book, Intra- und Extranet, das Internet, in allen bekannten Datenformaten wie 

Word, xml., pdf. oder rtf. etc. sowie auch auf Datenbanken, aus denen heraus die Daten Dritten zum 

Export, zur Ansicht, zum Download und zur Nutzung von Angeboten werden. Für alle druck- und 

körperlichen elektronischen Ausgaben sowie für alle Auflagen ohne Stückzahlbegrenzung in jeder 

Sprache.  
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III. HONORAR 

 

Autorenhonorar für diese Rechtseinräumung wird nicht bezahlt, mit der Ausschüttung des 

Fördererpreises sind sämtliche Ansprüche abgegolten.  

 

IV. URHEBERRECHTSBEKENNUNG BZW. COPYRIGHT-VERMERK 

 

Die IRO verpflichtet sich, den Autor in angemessener Weise als Urheber des Werkes auszuweisen.  

 

V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

Soweit dieser Vertrag keine Regelungen fällt, gelten die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen des 

Rechtes der Republik Österreich bzw. der europäischen Union.  

 

Sollte eine oder mehrere dieser Bestimmungen, im Rahmen dieses Vertrages unwirksam sein oder 

werden, weil sie gegen zwingendes Recht verstoßen, so bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen unberührt. Die Vertragsteile werden die unwirksame Vereinbarung durch eine 

wirksame ersetzen, die der Intention der unwirksamen Bestimmung am meisten entspricht.  

 

Die Vertragsparteien vereinbaren für Streitigkeiten aus dieser Vereinbarung das zuständige Gericht in 

Salzburg.  

 

 

 

____________________________________________________ 

Ort, Datum  

 

Unterschrift:  

 

______________________________________  _____________________________ 

Internationale Rettungshunde Organisation      Autor  
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